
So legen Sie Krankenkassen an

Wählen Sie in der Übersicht Mandantendaten | Sozialversicherung | Gesetzliche Krankenkassen.

Erfassen Sie mit der Schaltfläche Neuen Datensatz anlegen  die gesetzlichen Krankenkassen, bei 
denen die vorhandenen Mitarbeiter versichert sind und die Geschäftsstellennummer. Entnehmen Sie 
die Angaben vorerst aus dem Firmendatenblatt. 

Achten Sie zwingend darauf, dass bei der BUN Knappschaft (Minijob-Zentrale) der Haken gesetzt 
wird: Krankenkasse empfängt ausschließlich Beiträge für geringfügig Beschäftigte.

Den vom Mandanten bei der jeweiligen Krankenkasse gewählten Umlagesatz in der Umlage U1 ent-
nehmen Sie dem Firmendatenblatt.



So legen Sie eine Krankenkassengeschäftsstelle an

Für jede Krankenkasse ist eine Geschäftsstelle anzulegen.

Hierzu wechseln Sie in den DATEV Arbeitsplatz auf die Kanzleiebene in die Übersicht Unsere Kanz-
lei | Institutionen | Krankenkasse, rufen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü oder oberhalb 
der Tabelle den Link zu Geschäftsstelle anlegen auf und erfassen die Geschäftsstellendaten laut Fir-
mendatenblatt.

Prüfen Sie im Arbeitsplatz unter Institutionen | Krankenkasse den Erfolg Ihrer Anlage der zu erfas-
senden Krankenkassengeschäftsstellen. 

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zum oben genannten Thema finden Sie im DATEV Hilfe-Center unter  
www.datev.de/hilfe/9226257.

http://www.datev.de/hilfe/9226257


Da die Logos-Muster GmbH am Beitragsnachweis-Schätzungsverfahren teilnimmt, sind die erfass-
ten Krankenkassen in dieses Verfahren aufzunehmen. Hierzu wechseln Sie wieder zurück auf die 
Mandantenebene und rufen über Menü Abrechnung | Beitragsnachweisschätzung die Oberfläche auf.

Legen Sie hier über das Grüne Plus  einen neuen Schätzungsnachweis an und nehmen Sie hierfür 
die angelegten Krankenkassen auf. 

Prüfen Sie vor der Weitergabe des Schätzungsnachweises nochmals, ob alle angelegten Krankenkas-
sen enthalten sind, ob das System für jede Krankenkasse die Betriebsnummer und Beitragskonto-
nummer erkannt hat und ob der Haken für die Neuen Bundesländer bei jeder Krankenkasse vorhan-
den ist.

Sollten hier Unstimmigkeiten auftreten, brechen Sie die Schätzung ab, korrigieren gegebenenfalls 
die Angaben bei den Krankenkassen und beginnen mit der Beitragsnachweisschätzung von vorne.

Da für die Logos-Muster GmbH keine Vortragswerte zur Schätzung und auch keine Differenzen 
bekannt sind und wir auch noch keine Mitarbeiter erfasst haben, betragen die Schätzwerte hier 
0,00 EUR.

Verlassen Sie die Beitragsnachweisschätzung mit Weitergeben und senden Sie diese Daten gleich 
an das DATEV-Rechenzentrum. Selbstverständlich können Sie die Schätzung auch erst kurz vor der 
Fälligkeit erstellen.



Im Rahmen der Nutzung von DATEV-Software online oder bei der Nutzung von Schulungsplattfor-
men werden selbstverständlich keine Daten versendet. Ein Schulungsmodus simuliert die Übertra-
gung an das DATEV-Rechenzentrum.

Die Beitragsnachweisschätzungen der kommenden Monate werden für die vorhandenen Kranken-
kassen aufgrund unserer Einstellungen unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine 
Daten automatisch mit dem Monatsabschluss ausgeführt und Differenzen aus dem Vormonat werden 
verrechnet.

HINWEIS:

Treten im Laufe des Abrechnungsjahrs neue Mitarbeiter hinzu, die bei Krankenkassen 
versichert sind, welche wir noch nicht erfasst haben, so ist das komplette Thema für diese 
Krankenkasse zu wiederholen, einschließlich der Aufnahme in das Schätzverfahren.


